
 
 
 
 
 

Erklärung zur Benutzung des städtischen Kleinbusses  
mit dem amtlichen Kennzeichen 

SHG – RI 45 
 
Nutzer 
(z.B. Verein) 

Fahrer 
(Name, Anschrift, 
Telefon) 

 

Anzahl der an der 
Fahrt teilnehmenden 
Personen (max. 9) 

 

Fahrtziel  

Fahrtbeginn Datum  Uhrzeit  

Voraussichtliches 
Fahrtende 

Datum  Uhrzeit  

 
 
l Ich erkläre, dass ich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis bin. 

 
l Das Fahrzeug darf ausschließlich zu der vorstehend genannten Fahrt genutzt 

werden. 
 
l Ich verpflichte mich, unabhängig von den Vorschriften der StVO, vor und während der 

Fahrt keinen Alkohol oder die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigende Medikamente zu mir 
zu nehmen. 

 
l Ich verpflichte mich, Polizeikontakte und sonstige Vorfälle während der Fahrt 

unverzüglich, spätestens jedoch bei Rückgabe der Fahrzeugpapiere, der Stadt 
Rinteln -Schulverwaltungsamt- zu melden. Im Falle eines Unfalles ist, auch bei 
polizeilicher Unfallaufnahme, das in Zusammenhang mit der Übergabe der 
Fahrzeugpapiere ausgehändigte Unfallformular vom Fahrer auszufüllen. Auf keinen 
Fall darf ein Schuldanerkenntnis unterschrieben werden. 

 
l Ich verpflichte mich, die Fahrt im Fahrtenbuch einzutragen und die Mängelliste 

auszufüllen. 
 
l Vor Rückgabe des Fahrzeuges ist verbrauchter Kraftstoff zu ersetzten. 
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l Als Fahrer des Fahrzeuges ist mir bekannt, dass ich bzw. der von mir vertretene 

Verein für alle am Fahrzeug verursachten und entstandenen Schäden und Mängel 
hafte. Dazu zählen insbesondere offensichtliche Lackschäden, Schäden bzw. 
Verschmutzungen des Innenraums, insbesondere der Sitzflächen, sowie bei 
erheblicher Verschmutzung die Reinigung des Fahrzeuges von innen und außen. 

 
l Ich versichere, dass ich mich vor, während und nach der Fahrt vom 

ordnungsgemäßem Zustand des mir übergebenden VW-Transporters überzeuge. 
Dazu gehört unter anderem die Sichtkontrolle des Fahrzeuges, der Reifen, des 
Ölstandes und der Beleuchtungs- u. Signaleinrichtungen. Nähere Hinweise sind aus 
dem Fahrzeughandbuch ersichtlich. 

 
l Fahrzeugpapiere, Fahrzeugschlüssel und das Fahrtenbuch:  

 
 

 
Die Fahrzeugpapiere, die Fahrzeugschlüssel, das Fahrtenbuch und die Mängelliste sind 
umgehend nach Ende der Fahrt und Rückgabe des Kraftfahrzeuges an die ausgebende 
Stelle oder eine sonstige zur Annahme berechtigte Person zurückzugeben. Bei Fahrten 
am Wochenende kann eine Sonderregelung getroffen werden. 
 
Hinweise 
 
l Der Kleinbus darf erst zum angegebenen Fahrtbeginn abgeholt werden 
 
l Es darf nur DIESEL getankt werden 

 
l Warndreieck und Verbandskasten befinden sich unter dem Beifahrersitz 

 
l Das Rauchen im Fahrzeug ist verboten! 

 
l Wagen sauber zurückgeben! 
 

 

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Erklärungen abgebe und die genannten 
Regelungen uneingeschränkt einhalten und befolgen werde. 
 
 
 
Rinteln, den                                                                                                                                
                                                                                                    (Unterschrift des Fahrers) 
 
 
 

(nur für den Dienstgebrauch der Stadt Rinteln) 
 
Mängel bei Rückgabe des Fahrzeuges: 

 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
Stadt Rinteln 
Der Bürgermeister 
I.A. 
 
                                            

z

c  habe ich erhalten        c werden mir ausgehändigt. 
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